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Der Landrat 

 

 

 

Beschlussvorlage 

 

Organisationseinheit 

Amt für Schulen und Bildung  

Datum 

09.06.2023 

Drucksachen-Nr. 

2023/166 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Kultur- und Schulausschuss öffentlich 19.06.2023 

 

 

Tagesordnungspunkt 5 

Hohentwiel-Gewerbeschule Singen und Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz; 
Fachschulen - Einrichtung einer weiteren Klasse im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik an 
der Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz ab dem Schuljahr 2024/25; 
Antrag der CDU-Fraktion 

 

Beschlussvorschlag 

1. Der Einrichtung einer weiteren Klasse der Meisterschule – Handwerk für Installateure und Hei-
zungsbauer an der Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz ab dem Schuljahr 2024/25 wird vorbe-
haltlich der Stellungnahme der Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz zugestimmt.  

2. Das Regierungspräsidium Freiburg soll nach Möglichkeit auf die Substitution eines anderen 
Bildungsganges verzichten. 

3. Vor der endgültigen Zustimmung des Regierungspräsidiums zur Einrichtung einer weiteren 
Klasse ist eine regionale Schulentwicklungsplanung gem. §§ 30a – 30e Schulgesetz durchzufüh-
ren. 
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Historie und Sachverhalt 

In der Sitzung des Kreistages vom 25. Mai 2020 wurde die Kostenordnung für die Erhebung von 
Schulgeldern an den Fachschulen der beruflichen Schulen im Landkreis Konstanz zum 1. September 
2020 aufgehoben (Drucksachen-Nr. 2020/071). Der Kultur- und Schulausschuss hat in der Sitzung 
vom 17. April 2023 angeregt, die Anmeldeplätze in den Meister- und Technikerschulen aufgrund der 
langen Wartelisten zu prüfen. Es wurde zugesichert, dies mit den betroffenen Schulen zu bespre-
chen.  

An der Hohentwiel-Gewerbeschule Singen und der Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz sind folgende 
Fachschulen, sämtliche in Vollzeit, jeweils eine Klasse pro Jahrgangsstufe, eingerichtet: 

Hohentwiel-Gewerbeschule Singen 

- einjährige Meisterschule - Handwerk für Kraftfahrzeugtechnik (24 Schülerinnen und Schüler (SuS) 
im Schuljahr 2022/23) 

- zweijährige Fachschule für Technik, Fachrichtung Maschinentechnik (jeweils 25 SuS) 

- zweijährige Fachschule für Technik, Fachrichtung Automatisierungstechnik/Mechatronik (22 bzw. 
24 SuS) 

Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz  

- einjährige Meisterschule - Handwerk für Installateure und Heizungsbauer (25 SuS) 

- einjährige Fachschule für Technik, Fachrichtung Elektrotechnik (14 SuS) 

Wie das Regierungspräsidium Freiburg am 27. April 2023 auf Anfrage des Schulträgers mitgeteilt hat, 
darf in der Regel ein neuer Bildungsgang – mit Ausnahme von Pflichtschulen – nur dann eingerichtet 
werden, wenn im gleichen Ressourcenumfang ein anderer Bildungsgang im Bezirk des Regierungs-
präsidiums Freiburg eingestellt wird, der nicht ohnehin aufgehoben werden müsste (Substitution). Zu 
beachten ist, dass Fachschulen hohe personelle Ressourcen binden. Da es schwierig ist, dass eine 
Schule für eine andere Schule einen Bildungsgang aufgibt, ist grundsätzlich dieselbe Schule gefordert.  

Sowohl für die Hohentwiel-Gewerbeschule als auch die Zeppelin-Gewerbeschule kommt eine Sub-
stitution aktuell allerdings nicht in Betracht.  

Mit Schreiben vom 4. Juni 2023 hat die CDU-Kreistagsfraktion den Antrag gestellt, dass sich der Kul-
tur- und Schulausschuss für die Bildung einer weiteren Meisterklasse im Bereich Sanitär-, Klima-  und 
Heizungstechnik an der Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz ausspricht (Anlage 1). Gründe hierfür sind 
insbesondere hohe Bewerberzahlen sowie die schwierige Situation bei der Suche nach einer Be-
triebsnachfolge. Auch müssten hierfür die entsprechenden räumlichen, sachlichen und personellen 
Voraussetzungen geschaffen werden.  

Der Schulträger wird von den beiden Schulleitungen und von der Handwerkskammer jeweils noch 
eine Stellungnahme sowie die aktuellen Anmeldezahlen anfordern. Aus zeitlichen Gründen konnten 
diese der Vorlage nicht beigefügt werden und werden nachgereicht.   

Sofern der Landkreis als Schulträger beim Regierungspräsidium Freiburg einen entsprechenden An-
trag stellt, wird er das Regierungspräsidium bitten, auf eine Substitution zu verzichten.  

Dies insbesondere aufgrund der hohen Bewerberzahlen und der Bedeutung der Fachschule für das 
Handwerk.  

Sollte das Regierungspräsidium Freiburg zustimmen, müsste vor der endgültigen Entscheidung über 
die Einrichtung einer weiteren Klasse vorab eine regionale Schulentwicklungsplanung gemäß §§ 30a 
– 30e Schulgesetz vom Schulträger durchgeführt werden. Die Einrichtung könnte dann erfahrungs-
gemäß zum Schuljahr 2024/25 erfolgen.  
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Anlagen 

Anlage 1 – Antrag der CDU-Fraktion vom 4. Juni 2023  

 

Art der Aufgabe 

  Staatliche Aufgabe 

 

  Selbstverwaltungsaufgabe  

                Pflichtaufgabe 

                Freiwillige Aufgabe 

 

Auswirkungen auf beschlossene Ziele und Kennzahlen 

  keine Auswirkungen 

  Auswirkungen auf Ziel/Kennzahl:  

     Nr.:  165    Bezeichnung: An den einzelnen Schulstandorten sind attraktive und zukunftsorientier-
te Fachbereichs-/Schulangebote geschaffen und werden umgesetzt. 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

… EUR    … 
  

 

Zuschüsse oder (Gegen-)Finanzierung 

 

Betrag   HH-Jahr/e 
 

 einmalig    laufend    mehrjährig 

 

… EUR    … 
  

 

Nettoauswirkungen 

 

… EUR    … 
  

 

 Mittel sind im Haushalt/Entwurf (HHJahr/e …) veranschlagt 
 

Mehraufwendungen für eine weitere Klasse werden vom Schulbudget der Zeppelin-Gewerbeschule 
Konstanz getragen. 
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